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Auf Grund von § 17 Abs. 2 Sätze 3 und 4 des Gesetzes
über die Finanzverwaltung (Finanzverwaltungsgesetz
– FVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. April 2006 (BGBl I S. 846, 1202), zuletzt geändert
durch Art. 12 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl I S. 2878) in Verbindung mit § 4 Satz 1 Nr. 2 der
Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von
Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung – DelV)
vom 15. Juni 2004 (GVBl S. 239, BayRS 103–2–S),
zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 11. De-
zember 2006 (GVBl S. 1013), erlässt das Bayerische
Staatsministerium der Finanzen folgende Verordnung:

§ 1

Anlage 3 der Verordnung über Organisation und
Zuständigkeiten in der Bayerischen Steuerverwaltung
(ZustVSt) vom 1. Dezember 2005 (GVBl S. 596) wird
wie folgt geändert:

1. In Nr. 14 werden in Spalte 3 Buchst. h und dazu in
Spalte 4 die Worte „alle Finanzämter der Regie-
rungsbezirke Ober- und Niederbayern und Schwa-
ben“ gestrichen; die bisherigen Buchst. i bis k 
werden Buchst. h bis j.

2. In Nr. 60 werden in Spalte 3 Buchst. g und dazu in
Spalte 4 die Worte „alle Finanzämter der Regie-
rungsbezirke Oberpfalz, Mittel-, Ober- und Unter-
franken“ gestrichen; die bisherigen Buchst. h bis k
werden die Buchst. g bis j.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2007 in Kraft.

München, den 5. Januar 2007

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen

Prof. Dr. Kurt  F a l t l h a u s e r ,  Staatsminister

601–2–F

Verordnung
zur Änderung der

Verordnung über Organisation und Zuständigkeiten
in der Bayerischen Steuerverwaltung

Vom 5. Januar 2007
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Auf Grund des Art. 29 Abs. 2 des Gesetzes zur Ver-
meidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von
Abfällen in Bayern (Bayerisches Abfallwirtschafts-
gesetz – BayAbfG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. August 1996 (GVBl S. 396; ber. S. 449,
BayRS 2129–2–1–UG), zuletzt geändert durch § 2 des
Gesetzes vom 5. April 2006 (GVBl S. 178), erlässt das
Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung zur Übertragung von Zuständig-
keiten im Bereich der Abfallentsorgung (Abfallzustän-
digkeitsverordnung – AbfZustV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7. November 2005 (GVBl S. 565,
BayRS 2129–2–1–1–UG) wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „vom 15. April
1992 (BGBl I S. 912), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 26. November 2003 (BGBl I S. 2373),“
gestrichen.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Nachwei-
sen“ die Worte „und Registern“ eingefügt,
die Worte „besonders überwachungsbedürf-
tiger“ durch das Wort „gefährlicher“ ersetzt
und die Worte „in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Juni 2002 (BGBl I S. 2347),
zuletzt geändert durch Art. 4 der Verord-
nung vom 15. August 2002 (BGBl I S. 3302)“
gestrichen.

bb) In Satz 2 werden in der Klammer die Worte
„§ 27 Abs. 3“ durch die Worte „§ 28 Abs. 1“
ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Worte „besonders
überwachungsbedürftigen“ durch das Wort
„gefährlichen“ ersetzt.

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender Satz 1 eingefügt: 

„1Das Landesamt für Umwelt ist zuständige
Behörde für die von § 3 Abs. 1 der Abfall-
verzeichnis-Verordnung (AVV) abweichende
Einstufung von Abfällen (§ 3 Abs. 3 AVV).“

bb) Der bisherige Wortlaut wird Satz 2; in der
Klammer werden die Worte „§ 27 Abs. 3“
durch die Worte „§ 28 Abs. 1“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nr. 8 erhält folgende Fassung:

„8. für Anordnungen und Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Überlassungs-
pflicht für Sonderabfälle (Art. 10 Abs. 1
BayAbfG in Verbindung mit dem Ab-
fallwirtschaftsplan), ausgenommen Ent-
scheidungen über Ausnahmen von der
Überlassungspflicht, und für Anord-
nungen und Maßnahmen im Zusam-
menhang mit der Überlassungspflicht
für gesondert zu entsorgende Abfälle (§ 2
Nr. 3 der Verordnung über den Abfall-
wirtschaftsplan Bayern in Verbindung
mit dem Abfallwirtschaftsplan), ausge-
nommen Entscheidungen über Ausnah-
men von der Überlassungspflicht,“

bb) In Nr. 10 werden die Worte „vom 16. März
2005 (BGBl I S. 762)“ gestrichen.

b) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden die Worte „vom 24. Juli 2002
(BGBl I S. 2807), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 12. August 2004 (BGBl I 
S. 2190),“ gestrichen.

bb) In Nr. 2 werden die Worte „besonders
überwachungsbedürftiger“ durch das Wort
„gefährlicher“ ersetzt.

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2007 in Kraft.

München, den 8. Januar 2007

Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Dr. Werner  S c h n a p p a u f ,  Staatsminister

2129–2–1–1–UG

Fünfte Verordnung
zur Änderung der

Abfallzuständigkeitsverordnung

Vom 8. Januar 2007
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Auf Grund des § 152 Abs. 2 Sätze 1 und 3 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes (GVG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl I S. 1077),
zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 14. Au-
gust 2006 (BGBl I S. 1911), in Verbindung mit § 3 
Nr. 14 der Verordnung über die Zuständigkeit zum
Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverord-
nung – DelV) vom 15. Juni 2004 (GVBl S. 239, BayRS
103–2–S), zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung
vom 11. Dezember 2006 (GVBl S. 1013, BayRS 103–2–S),
erlässt das Bayerische Staatsministerium der Justiz
folgende Verordnung:

§ 1

§ 3 der Verordnung über die Ermittlungspersonen
der Staatsanwaltschaft vom 21. Dezember 1995 (GVBl
1996 S. 4, BayRS 300–1–2–J), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 14. Dezember 2004 (GVBl 2005 S. 3,
BayRS 300–1–2–J), wird wie folgt geändert: 

1. Der bisherige Wortlaut wird Satz 1; das Wort „vier“
wird durch das Wort „zwei“ ersetzt. 

2. Es wird folgender Satz 2 angefügt:

„2Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft sind
auch die Verwaltungsangehörigen der Spezialein-
heit Lebensmittelsicherheit beim Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, sofern sie
im Außendienst bei Lebensmittelkontrollen einge-
setzt werden und mindestens zwei Jahre im Dienst
der Verwaltung im Bereich gesundheitlicher Ver-
braucherschutz und Veterinärwesen tätig sind.“

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2007 in Kraft.

München, den 11. Januar 2007

Bayerisches Staatsministerium der Justiz

Dr. Beate  M e r k ,  Staatsministerin

300–1–2–J

Verordnung
zur Änderung der 

Verordnung über die 
Ermittlungspersonen der

Staatsanwaltschaft

Vom 11. Januar 2007
Auf Grund von Art. 90 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 der Bay-

erischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. August 1997 (GVBl S. 433,
BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom
10. März 2006 (GVBl S. 120), und Art. 7 Abs. 2 des
Bayerischen Abgrabungsgesetzes (BayAbgrG) vom 
27. Dezember 1999 (GVBl S. 532, 535, BayRS 2132-2-I)
erlässt das Bayerische Staatsministerium des Innern
folgende Verordnung:

§ 1

§ 7 Abs. 1 Satz 4 der Bauvorlagenverordnung
(BauVorlV) vom 8. Dezember 1997 (GVBl S. 822, BayRS
2132-1-2-I), zuletzt geändert durch Verordnung vom
26. August 2002 (GVBl S. 423), erhält folgende Fas-
sung: 

„4Er muss jeweils von der katasterführenden Behörde
(Art. 12 Abs. 4 des Vermessungs- und Katastergeset-
zes – VermKatG) beglaubigt sein oder durch ein
automatisiertes Abrufverfahren gemäß Art. 11 Abs. 2
VermKatG zum Zweck der Bauvorlage abgerufen
worden sein.“ 

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2007 in Kraft.

München, den 22. Januar 2007

Bayerisches Staatsministerium des Innern

Dr. Günther  B e c k s t e i n ,  Staatsminister

2132–1–2–I

Dritte Verordnung 
zur Änderung der 

Bauvorlagenverordnung

Vom 22. Januar 2007



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 2/2007 59

Auf Grund von Art. 28 Abs. 1 des Bayerischen Jagd-
gesetzes  – BayJG – (BayRS 792–1–L), zuletzt geändert
durch Art. 16 des Gesetzes vom 22. Dezember 2006
(GVBl S. 1056) und Art. 21 Abs. 1 Satz 1 des Kosten-
gesetzes vom 20. Februar 1998 (GVBl S. 43, BayRS
2013–1–1–F), zuletzt geändert durch § 6 des Gesetzes
vom 9. Mai 2006 (GVBl S. 193), erlässt das Bayerische
Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten,
hinsichtlich der §§ 2, 3 und 5 Satz 6 im Einvernehmen
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen
folgende Verordnung:

Inhaltsübersicht

Erster Teil

Gemeinsame Bestimmungen

§ 1 Zuständigkeit, Organisation

§ 2 Entschädigung

§ 3 Gebühren

§ 4 Verhinderung, Unterschleif, Beeinflussungsversuch

§ 5 Nachteilsausgleich

§ 6 Anmeldung, Zulassung

Zweiter Teil

Jägerprüfung

§ 7 Jagdliche Ausbildung

§ 8 Lehrgang für die Fallenjagd

§ 9 Prüfungsstandorte

§ 10 Sachgebiete

§ 11 Form, Zeit, Ort und Ergebnis der Prüfung

§ 12 Schriftlicher Teil der Prüfung

§ 13 Mündlicher Teil der Prüfung

§ 14 Praktischer Teil der Prüfung

§ 15 Wiederholung von Prüfungsteilen

§ 16 Gleichgestellte Prüfungen

Dritter Teil

Jägerprüfung für Falkner, Falknerprüfung

§ 17 Jägerprüfung für Falkner (Eingeschränkte Jägerprüfung)

§ 18 Falknereiliche Ausbildung

§ 19 Falknerprüfung

Vierter Teil

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

Erster Teil

Gemeinsame Bestimmungen

§ 1

Zuständigkeit, Organisation 

(1) 1Die Abnahme der Jägerprüfung (§ 15 Abs. 5 des
Bundesjagdgesetzes) sowie der Falknerprüfung (§ 15
Abs. 7 des Bundesjagdgesetzes) obliegt der Zentralen
Prüfungsbehörde an dem Amt für Landwirtschaft und
Forsten Landshut (Prüfungsbehörde). 

(2) Zur Durchführung der Jäger- und Falknerprü-
fung wird jeweils ein Prüferkollegium, bestehend aus
geeigneten, widerruflich bestellten ehrenamtlichen
Prüfern bei der Prüfungsbehörde gebildet.

(3) Zur Durchführung des mündlichen und prakti-
schen Teils der Jägerprüfung sowie zur Durchführung
der Falknerprüfung bildet die Prüfungsbehörde an den
Prüfungsstandorten (§ 9) temporäre Prüfungsausschüs-
se aus dem Prüferkollegium (Prüfungsausschuss) und
bestimmt deren Vorsitzenden.

(4) Die Prüfungsbehörde bestimmt einen behördli-
chen Vertreter, der für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Prüfung vor Ort verantwortlich ist (Prüfungs-
aufsicht), soweit nichts anderes bestimmt ist.

(5) 1Sitzungen des Prüfungsausschusses und des
Prüferkollegiums sind nicht öffentlich. 2Vertreter oder
Beauftragte der Prüfungsbehörde und der obersten
Jagdbehörde können bei den Sitzungen anwesend sein.

§ 2

Entschädigung

(1) 1Die Mitglieder des Prüferkollegiums erhalten,
soweit sie ihre Tätigkeit nicht im Rahmen eines
Hauptamtes ausüben, auf Antrag 75 € Entschädigung
für

1. jeden Prüfungstag,

2. jeden der Vorbereitung und dem Abschluss der Prü-
fung dienenden, von der Prüfungsbehörde anzuset-
zenden Arbeitstag,

3. die Teilnahme an von der Prüfungsbehörde anzuset-
zenden Fortbildungsveranstaltungen.

2Für die Mitwirkung an Maßnahmen nach Satz 1 Nr. 2
und die Teilnahme an Veranstaltungen nach Satz 1 Nr. 3
dürfen jährlich nicht mehr als sechs volle Arbeitstage

792–7–L

Verordnung
über die Jäger- und Falknerprüfung

(Jäger- und Falknerprüfungsordnung – JFPO)

Vom 22. Januar 2007
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vergütet werden. 3Für die Durchsicht und Bewertung
der schriftlichen Arbeiten wird eine Entschädigung
von 4 € je Antwortblatt gewährt.

(2) 1Die Mitglieder des Prüferkollegiums haben An-
spruch auf Fahrkostenerstattung sowie auf Weg-
strecken- und Mitnahmeentschädigung nach Art. 5
und 6 des Bayerischen Reisekostengesetzes. 2Für die
Fahrkostenerstattung werden sie den Beamten der
Besoldungsgruppen A 8 bis A 16 gleichgestellt.

§ 3

Gebühren

(1) 1Für die Jägerprüfung einschließlich der Anmel-
dung und der Erteilung des Prüfungszeugnisses oder
der Mitteilung des Prüfungsergebnisses wird eine Prü-
fungsgebühr in Höhe von 280 € erhoben. 2Für jede Wie-
derholung des mündlichen Prüfungsteils (§ 15 Sätze 1
und 2) wird eine Gebühr in Höhe von 150 € erhoben.
3Für jede Wiederholung des praktischen Prüfungsteils
(§ 15  Sätze 1 und 2) wird eine Gebühr in Höhe von 70 €
erhoben. 4Die Gebühr ist mit der Anmeldung fällig.

(2) 1Wird eine Jägerprüfung gemäß § 11 Abs. 2 Sätze 3
und 4 nach Bedarf durchgeführt, beträgt die Prüfungs-
gebühr 370 €. 2In den Fällen des § 11 Abs. 2 Satz 5
beträgt die Prüfungsgebühr, wenn sich zur Prüfung
anmelden:

sechs bis zehn Bewerber 475 €,

elf bis fünfzehn Bewerber 450 €,

sechzehn bis neunzehn Bewerber 425 €,

zwanzig bis dreiundzwanzig Bewerber 400 €.

(3) 1Bewerbern, die zur Jägerprüfung nicht zuge-
lassen werden oder die vor Beginn des schriftlichen
Prüfungsteils von der Prüfung zurücktreten, deren Zu-
lassung vor Beginn des schriftlichen Prüfungsteils zu-
rückgenommen oder widerrufen wird oder welche den
Nachweis über die jagdliche Ausbildung nach § 7 Abs. 1
und 2 nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt haben,
werden vier Fünftel der Prüfungsgebühren erstattet.
2Die Prüfungsgebühr verfällt, wenn Bewerber gemäß 
§ 4 Abs. 3 von der Prüfung ausgeschlossen werden,
nach Prüfungsbeginn von der Prüfung zurücktreten,
ihre Zulassung nach Prüfungsbeginn zurückgenom-
men oder widerrufen wird oder sie die Prüfung oder
Prüfungsteile nicht bestehen. 3Satz 2 gilt entspre-
chend, wenn Bewerber nach Ablegung des schriftli-
chen oder mündlichen Teils den Schießleistungsnach-
weis nach § 7 Abs. 3 nicht oder nicht rechtzeitig vorge-
legt haben. 4Die volle Prüfungsgebühr wird erstattet,
wenn die Erteilung der zurückgenommenen oder
widerrufenen Zulassung auf einer unrichtigen Sach-
behandlung der Prüfungsbehörde beruht. 5Sätze 2 bis
4 gelten entsprechend für die Wiederholungsprüfung.

(4) 1Für die eingeschränkte Jägerprüfung und die
Falknerprüfung sind im Hinblick auf die Prüfungsge-
bühr die Vorschriften des Abs. 1 Satz 1 und des Abs. 3
Sätze 1, 2 und 4 entsprechend anzuwenden, mit der
Maßgabe, dass die Prüfungsgebühr für die einge-
schränkte Jägerprüfung 190 € und für die Falkner-
prüfung 185 € beträgt. 2Die Gebühr für jede Wieder-

holung des mündlichen Prüfungsteils der einge-
schränkten Jägerprüfung beträgt 110 €. 3Abs. 1 Satz 4
gilt entsprechend.

§ 4

Verhinderung, Unterschleif, Beeinflussungsversuch

(1) 1Können Bewerber aus nachgewiesenen Grün-
den, die sie nicht zu vertreten haben, Prüfungsteile
nicht oder nicht vollständig ablegen, besteht die
Möglichkeit der Nachholung bis spätestens in dem
nach Abschluss des laufenden Prüfungstermins
beginnenden übernächsten nach § 11 Abs. 2 Satz 1
landeseinheitlich festgesetzten Prüfungstermin. 2§ 3
Abs. 3 Satz 1 und § 11 Abs. 1 Satz 2 sind nicht
anzuwenden. 3Der Nachweis der Verhinderung ist
unverzüglich bei der Prüfungsbehörde zu erbringen,
im Fall der Krankheit durch ärztliches Zeugnis. 4Die
Prüfungsbehörde stellt fest, ob eine vom Bewerber
nicht zu vertretende Verhinderung vorgelegen hat.

(2) Treten Bewerber ohne den nach Abs. 1 zu erbrin-
genden Nachweis zu einem Prüfungsteil nicht an, gilt
der Prüfungsteil als nicht bestanden. 

(3) 1Bewerber, die das Ergebnis der Jäger- oder
Falknerprüfung durch Unterschleif, Täuschung oder
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zum eigenen
oder fremden Vorteil zu beeinflussen versuchen, sind
von der gesamten Prüfung auszuschließen. 2Werden
Tatsachen bekannt, dass eine nach dieser Prüfungs-
ordnung erforderliche Ausbildung nicht oder nicht
vollständig abgeschlossen wurde oder Bewerber be-
stätigte Leistungen in der Ausbildung nicht erbracht
haben, so kann die Prüfungsbehörde die Prüfung auch
nachträglich für nicht bestanden erklären; in diesen
Fällen ist das Prüfungszeugnis einzuziehen.

§ 5

Nachteilsausgleich

1Im nachgewiesenen Ausnahmefall einer Beein-
trächtigung, insbesondere körperlicher Art, die zu
erheblichen Nachteilen bei der Ablegung der Prüfung
führen würde, kann die Prüfungsbehörde einen
angemessenen Nachteilsausgleich gewähren. 2Als
Nachteilsausgleich kommt insbesondere die Zulas-
sung von Hilfsmitteln sowie eine Zeitverlängerung in
Betracht. 3Ein Verzicht auf qualitative Prüfungsanfor-
derungen sowie deren Veränderung oder Erleichterung
ist in keinem Fall zulässig. 4Der Antrag auf Nachteils-
ausgleich ist einschließlich der entsprechenden Nach-
weise mit der Anmeldung bei der Prüfungsbehörde zu
stellen. 5Durch den Nachteilsausgleich entstehende
Kosten tragen die Bewerber.

§ 6

Anmeldung, Zulassung

(1) 1Die Bewerber für die Jäger- und Falknerprü-
fung haben sich mindestens vier Wochen vor dem fest-
gesetzten Termin bei der Prüfungsbehörde schriftlich
anzumelden; hierfür sind die von der Prüfungsbehörde
herausgegebenen einheitlichen Formulare zu verwen-
den. 2Voraussetzung für die Zulassung sind:
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1. der Nachweis über die Einzahlung der Prüfungs-
gebühr,

2. die Vollendung des 15. Lebensjahres,

3. bei Minderjährigen die schriftliche Einverständ-
niserklärung des gesetzlichen Vertreters,

sowie 

4.a)bei der Jägerprüfung

– der Nachweis über die Teilnahme an einer jagd-
lichen Ausbildung nach § 7 Abs. 1 und 2 oder 
– bei Prüfungsvorbereitungen außerhalb Bay-
erns – über eine vergleichbare Ausbildung,
wobei die Entscheidung über die Vergleichbar-
keit der Prüfungsbehörde obliegt,

– der Nachweis über das Erfüllen der Anforde-
rungen in der Schießausbildung nach § 7 Abs. 3,

– die schriftliche Erklärung über den Verzicht auf
die Ausübung der Fallenjagd, oder der Nach-
weis über die Teilnahme an einem Lehrgang für
die Fallenjagd (Art. 28 Abs. 1 Satz 4 Halbsätze 1
und  2 BayJG),

b) bei der eingeschränkten Jägerprüfung

– der Nachweis über die Teilnahme an einer
jagdlichen Ausbildung nach § 7 Abs. 1 und 2
Satz 1, der sich auf die Vermittlung von Kennt-
nissen in den Sachgebieten des § 10 Nrn. 2 bis 6
beschränkt oder – bei Prüfungsvorbereitungen
außerhalb Bayerns – über eine vergleichbare
Ausbildung, wobei die Entscheidung über die
Vergleichbarkeit der Prüfungsbehörde obliegt,

– die Abgabe der Erklärung, an der einge-
schränkten Jägerprüfung teilnehmen zu wol-
len,

c) bei der Falknerprüfung 

– das Zeugnis oder eine amtlich beglaubigte
Ablichtung über die bestandene Jägerprüfung
oder die bestandene eingeschränkte Jägerprü-
fung,

– der Nachweis über die Teilnahme an einer
falknereilichen Ausbildung nach § 18 Abs. 1
oder – bei Prüfungsvorbereitungen außerhalb
Bayerns – an einer vergleichbaren Ausbildung,
wobei die Entscheidung über die Vergleichbar-
keit der Prüfungsbehörde obliegt.

3Bei der Anmeldung zur Jägerprüfung nennen die Be-
werber bis zu zwei Prüfungsstandorte, an denen die
Ablegung der Prüfung erfolgen soll.

(2) 1Die Prüfungsbehörde entscheidet über die Zu-
lassung zur Prüfung und berücksichtigt bei der Zu-
weisung an einen Prüfungsstandort nach Möglichkeit
die von den Bewerbern genannten Orte. 2Bewerber für
die Jägerprüfung, welche die jagdliche Ausbildung
noch nicht abgeschlossen haben, können unter der
Bedingung zugelassen werden, dass sie den Nachweis
über die jagdliche Ausbildung nach § 7 Abs. 1 und 2

spätestens zu Beginn des schriftlichen Prüfungsteils
und den Nachweis über die Anforderungen in der
Schießausbildung nach § 7 Abs. 3 spätestens zu Beginn
des praktischen Prüfungsteils vorzulegen haben. 3Be-
werber für die Jägerprüfung, bei denen die Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht oder nicht vollständig
vorliegen, sind zurückzuweisen.

Zweiter Teil

Jägerprüfung

§ 7

Jagdliche Ausbildung

(1) 1Die Bewerber haben eine jagdliche Ausbildung
abzuleisten, die mindestens 120 Stunden umfassen
muss. 2Auf den praktischen Teil müssen mindestens 
60 Stunden entfallen. 3Die Ausbildung im Schießen ist
hierauf nicht anzurechnen. 4Der praktischen Ausbil-
dung über 60 Stunden steht eine einjährige jagdliche
Ausbildung außerhalb eines Ausbildungslehrgangs bei
einer Lehrperson gleich, die ihre Tätigkeit nach Abs. 4
angezeigt hat.

(2) 1Der Ausbildungsinhalt richtet sich nach den in
§ 10 aufgeführten Sachgebieten. 2In der Schießausbil-
dung sind zu erbringen: 

1. Beim Flintenschießen sind mindestens 250 Schei-
ben (Trap oder Skeet nach der Schießvorschrift des
Deutschen Jagdschutz-Verbandes e.V. – DJV-Schieß-
vorschrift – in der jeweils geltenden Fassung) zu
beschießen; hierbei müssen innerhalb einer Zehner-
serie mindestens drei Treffer erzielt werden.

2. Es ist ein Schießtraining mit Treffernachweis in der
Disziplin „flüchtiger Überläufer“ nach DJV-Schieß-
vorschrift nachzuweisen; hierbei müssen bei einer
Fünferserie mindestens drei Treffer innerhalb des
Trefferfeldes der DJV-Scheibe Nr. 5 oder Nr. 6 (ent-
sprechend der Schussentfernung) erzielt werden.

3. Es sind mit Pistole und Revolver mindestens je fünf
Schüsse auf die Scheibe abzugeben.

4. Es sind mindestens fünf Schüsse auf eine jagdliche
Realfilmsequenz in einem Schießkino (auch Laser-
kino) abzugeben, die eine Bewegungsjagd auf Scha-
lenwild darstellt.

(3) Die nach Abs. 2 Satz 2 zu erbringenden Treffer-
nachweise sind vom Ausbilder und der Standaufsicht
schriftlich zu bestätigen; im Übrigen genügt die
Bestätigung durch Unterschrift der Standaufsicht.

(4) 1Lehrgangsträger, die Ausbildungslehrgänge
durchführen wollen, sowie Lehrpersonen nach Abs. 1
Satz 4 haben ihre Tätigkeit der Prüfungsbehörde
mindestens einen Monat vor Aufnahme der Tätigkeit
anzuzeigen. 2Die Lehrgangsträger stellen sicher, dass
die Ausbildung nur durch geeignete, jagdpachtfähige
Inhaber von Jahresjagdscheinen geleitet wird. 3Sie
müssen die Möglichkeit der praktischen Ausbildung
der Prüfungsbewerber in einem hierfür geeigneten
Jagdrevier haben; ihnen muss ein brauchbarer Jagd-
hund zur Verfügung stehen. 4Den Lehrgangsträgern
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müssen für die theoretische Ausbildung geeignete
Lehrkräfte in genügender Anzahl sowie ausreichendes
Anschauungsmaterial zur Verfügung stehen. 5Sie müs-
sen außerdem Zugang zu einem ausbildungsgerechten
Schießstand haben. 6Die Anforderungen nach den
Sätzen 2 und 3 gelten entsprechend für Lehrpersonen
im Sinn des Abs. 1 Satz 4. 7Die Prüfungsbehörde kann
den Lehrgangsträgern und Lehrpersonen die Ausstel-
lung von Nachweisen und Bestätigungen nach dieser
Verordnung untersagen, wenn eine nach den Sätzen 2
bis 6 erforderliche Voraussetzung nicht vorliegt oder
wenn nach dieser Prüfungsordnung erforderliche
Nachweise oder Bestätigungen unrichtig ausgestellt
werden.

§ 8

Lehrgang für die Fallenjagd

(1) 1Bewerber, die die Jagd mit Fallen ausüben
wollen, haben die erforderlichen Kenntnisse durch die
Teilnahme an einem Lehrgang für die Fallenjagd
nachzuweisen (Art. 28 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 1 BayJG).
2Über ihre Teilnahme erhalten sie eine schriftliche
Bestätigung des Veranstalters des Lehrgangs.

(2) Der Lehrgang muss sich auf folgende Aus-
bildungsinhalte erstrecken:

1. Gesetzliche Grundlagen der Fallenjagd unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen Vorschriften des
Tier-, Natur- und Artenschutzes, der Unfallverhü-
tung, des Haftungsrechts sowie der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung,

2. Bauart und Funktionsweise der für den Lebend-
und Totfang zulässigen Fallen,

3. Ausübung der Fallenjagd mit praktischer Einwei-
sung in den Gebrauch der Fallen.

(3) 1Die Leiter der Lehrgänge für die Fallenjagd
werden von der Jagdbehörde bestätigt. 2Es dürfen nur
geeignete, jagdpachtfähige Inhaber von Jahresjagd-
scheinen bestätigt werden, die über ausreichende
praktische Erfahrungen in der Fallenjagd und über
ausreichendes Anschauungsmaterial für die Einwei-
sung in den Gebrauch der Fallen verfügen.

(4) Abs. 1 und 2 gelten auch für Personen, die ihren
bei der Anmeldung zur Jägerprüfung schriftlich er-
klärten Verzicht auf die Ausübung der Fallenjagd
später widerrufen (Art. 28 Abs. 1 Satz 4 Halbsatz 3
BayJG).

§ 9

Prüfungsstandorte

(1) Die Jägerprüfung findet an folgenden sieben
staatlichen und neun verbandlichen Prüfungsstand-
orten (einschließlich benannter Schießanlage) statt:

1. Ämter für Landwirtschaft und Forsten Amberg,
Ansbach, Bamberg, Passau-Rotthalmünster, Ro-
senheim sowie Forstschule Lohr am Main und
Zentrum für Wald-Forst-Holz Weihenstephan,

2. Haus der Jäger in Cham, Dillingen, Erlangen, Neu-

burg, Kreisgruppe Memmingen, Landesjagdschu-
len Feldkirchen und Wunsiedel,

3. Bayerische Waldbauernschule Goldberg, Haus der
bayerischen Landwirtschaft Herrsching.

(2) 1Die Träger der Einrichtungen nach Abs. 1 Nrn. 2
und 3 stellen die Einrichtung unentgeltlich zur Verfü-
gung und sorgen zusammen mit der Prüfungsbehörde
und der Prüfungsaufsicht für die ordnungsgemäße
Durchführbarkeit der Prüfungen. 2Bei der Durchfüh-
rung der Prüfung wird nach Bedarf Personal der jewei-
ligen Prüfungsstandorte eingesetzt, das in ausreichen-
der Anzahl zur Verfügung zu stellen ist und von der
Prüfungsbehörde in der erforderlichen Anzahl be-
stimmt wird.

§ 10

Sachgebiete

Die Prüfung umfasst im schriftlichen und münd-
lichen Teil folgende Sachgebiete:

1. Jagdwaffen, Jagd- und Fanggeräte:

– Lang- und Kurzwaffen, Munition, Ballistik,
Optik

– Handhabung, Pflege und Aufbewahrung von
Lang- und Kurzwaffen, Umgang mit Munition

– Jagd- und Fanggeräte

– jagdbezogene Vorschriften des Waffenrechts und
der Unfallverhütung sowie über Notwehr und
Notstand 

2. Biologie der Wildarten:

– Erkennungsmerkmale und Anatomie

– Lebensweise, Verhalten, Fortpflanzung

– Lebensräume

3. Rechtliche Vorschriften:

– Jagdrecht

– Tier-, Natur- und Artenschutzrecht sowie Land-
schaftspflegerecht

– Vorschriften über die Hygiene bei der Gewinnung
und im Umgang mit Fleisch sowie bei der Abgabe
von Fleisch von freilebendem Wild und zur Aus-
bildung der Jäger in Gesundheits- und Hygiene-
fragen sowie zu Fragen der Umweltverschmut-
zung

4. Wildhege, Jagdbetrieb und jagdliche Praxis:

– Reviergestaltung, Maßnahmen zur Verbesserung
des Wildlebensraums insbesondere in der Feld-
flur

– Richtlinien für die Hege und Bejagung des Scha-
lenwildes

– Hegemaßnahmen einschließlich Fütterung
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– Jagdarten, Ansprechen des Wildes, Jagdaus-
übungsregeln

– Behandlung und Versorgung des erlegten Wildes,
Wildbrethygiene

– Wildseuchen und Wildkrankheiten und ihre Be-
kämpfung

– Abnorme Verhaltensweisen und pathologische
Veränderung beim Wild infolge Krankheit, Um-
weltverschmutzung oder sonstiger Faktoren, die
die menschliche Gesundheit bei Verzehr von
Wildbret schädigen können

5. Jagdhundewesen:

– Haltung, Erziehung und Führung von Jagdhun-
den

– Jagdhunderassen und ihre Eigenschaften

– Brauchbarkeitsprüfung

– Aspekte des Tierschutzes bei der Jagdausübung
und dem Hundeeinsatz

6. Naturschutz, Landbau, Forstwesen, Wild- und
Jagdschadensverhütung:

– Natur- und Artenschutz, insbesondere besonders
geschützte Tier- und Pflanzenarten

– Landbau 

– Forstwesen, insbesondere Waldbau

– Wild- und Jagdschadensverhütung.

§ 11

Form, Zeit, Ort und Ergebnis der Prüfung 

(1) 1Die Jägerprüfung besteht aus dem

1. schriftlichen Teil (§ 12),

2. mündlichen Teil (§ 13) und

3. praktischen Teil (§ 14).

2Die Prüfungsteile sind in dieser Reihenfolge
abzulegen und zu bestehen. 

(2) 1Die Jägerprüfung wird landeseinheitlich min-
destens viermal im Kalenderjahr durchgeführt. 2Der
Termin für den schriftlichen Teil der Prüfung wird
unter Angabe von Tag und Uhrzeit von der Prüfungs-
behörde festgesetzt und bekannt gegeben. 3Die Prü-
fungsbehörde kann auf Antrag eines Lehrgangsträgers
weitere Prüfungstermine festlegen. 4Die Jägerprüfung
findet an Prüfungsstandorten statt, für die sich min-
destens 24 Bewerber angemeldet haben. 5Bei Jäger-
prüfungen nach Satz 3 kann die Prüfungsbehörde von
der Mindestteilnehmerzahl Abweichungen zulassen.

(3) 1Nach bestandener Prüfung erhalten die Bewer-

ber ein Prüfungszeugnis, das von der Prüfungsaufsicht
zu unterzeichnen ist. 2Bewerber haben die Prüfung
nicht bestanden, wenn sie

1. innerhalb des Zeitrahmens nach § 15 Satz 1 nicht
alle Prüfungsteile bestanden haben oder

2. von der Prüfung nach § 4 Abs. 3 ausgeschlossen
wurden.

(4) 1Die Prüfung ist nicht öffentlich. 2Vertreter oder
Beauftragte der Prüfungsbehörde und der obersten
Jagdbehörde können bei den Prüfungen anwesend
sein.3Leiter von Ausbildungslehrgängen, deren Lehr-
kräfte und Lehrpersonen im Sinn des § 7 Abs. 1 Satz 4
können vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
zum mündlichen und praktischen Teil der Prüfung als
Zuhörer zugelassen werden, soweit dadurch der Prü-
fungsablauf nicht beeinträchtigt wird.

§ 12

Schriftlicher Teil der Prüfung

(1) 1Der schriftliche Teil der Prüfung wird im Ant-
wort-Wahl-Verfahren (Multiple-Choice-Verfahren) an-
hand eines Fragebogens mit separatem Antwortblatt
durchgeführt. 2Die Bewerber haben insgesamt 100 Fra-
gen (16 Fragen je Sachgebiet nach § 10 Nrn. 1 bis 5 und
20 Fragen aus dem Sachgebiet nach § 10 Nr. 6) durch
Ankreuzen auf dem Antwortblatt zu beantworten.
3Die Fragen werden von der Prüfungsbehörde aus dem
von der obersten Jagdbehörde veröffentlichten Fra-
genkatalog mit Musterlösung ausgewählt. 4Die Ar-
beitszeit beträgt 100 Minuten.

(2) Bewerber, die mehr als ein Viertel der Fragen
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig beantwortet
haben, haben den schriftlichen Teil der Prüfung nicht
bestanden.

§ 13

Mündlicher Teil der Prüfung

(1) 1Im mündlichen Teil der Prüfung dürfen nicht
mehr als drei Bewerber gemeinsam geprüft werden.
2Die Prüfungsdauer beträgt je Sachgebiet und Bewer-
ber mindestens zehn Minuten und soll fünfzehn Minu-
ten nicht überschreiten.

(2) Die Leistungen der Bewerber sind in jedem ein-
zelnen Sachgebiet wie folgt zu bewerten:

ausreichend = eine Leistung, die mindestens durch-
schnittlichen Anforderungen ent-
spricht oder besser ist,

mangelhaft = eine an erheblichen Mängeln leidende,
im Ganzen nicht mehr brauchbare
Leistung,

ungenügend = eine völlig unbrauchbare Leistung.

(3) 1Bewerber, deren Leistungen in einem oder mehr
Sachgebieten mit „ungenügend“ oder in zwei oder
mehr Sachgebieten mit „mangelhaft“ bewertet wur-
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den, haben den mündlichen Teil der Prüfung nicht be-
standen. 2In Zweifelsfällen soll der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses den Bewerbern erneut Gelegen-
heit geben, ihre Kenntnisse in den jeweiligen Sachge-
bieten vor dem Prüfungsausschuss unter Beweis zu
stellen.

§ 14

Praktischer Teil der Prüfung

(1) Der praktische Teil der Prüfung besteht aus den
Disziplinen Handhabung der Waffen sowie Büchsen-
schießen.

(2) 1Die Bewerber haben ausreichende Leistungen
in der Handhabung der gebräuchlichen Jagdwaffen
(Lang- und Kurzwaffen) nachzuweisen. 2Die Leistun-
gen sind getrennt von den Anforderungen im Büchsen-
schießen zu prüfen und zu bewerten. 

(3) 1Beim Büchsenschießen sind vier Schüsse, davon
zwei Schüsse sitzend aufgelegt und zwei Schüsse nach
Wahl des Bewerbers stehend angestrichen oder ste-
hend freihändig, auf die Rehbockscheibe (DJV-Scheibe
Nr. 1) aus einer Entfernung von 100 m abzugeben. 2Den
Bewerbern ist ein Probeschuss gestattet. 3Waffen und
Munition werden den Bewerbern zur Verfügung ge-
stellt.

(4) Die Anforderungen im Büchsenschießen sind
nicht erfüllt, wenn weniger als drei Treffer erzielt
werden; als Treffer gelten der getroffene achte bis
zehnte Ring; ein berührter Ring gilt als getroffen; in
Zweifelsfällen entscheidet der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses.

(5) 1Wurden die Anforderungen im Büchsen-
schießen nicht erfüllt, kann diese Disziplin im Verlauf
der Gesamtdauer des praktischen Teils der Prüfung
einmal wiederholt werden. 2Den Zeitpunkt bestimmt
die Prüfungsaufsicht.

(6) Bewerber, die ausreichende Leistungen in der
Handhabung von Waffen gemäß Abs. 1 nicht nachge-
wiesen oder die Anforderungen im Büchsenschießen
gemäß Abs. 4 auch nach der Wiederholung nach Abs. 5
nicht erfüllt oder gegen Sicherheitsbestimmungen ver-
stoßen haben, haben den praktischen Teil der Prüfung
nicht bestanden.

§ 15

Wiederholung von Prüfungsteilen

1Innerhalb von zwei Jahren nach Bestehen des
schriftlichen Teils können der mündliche und der
praktische Teil der Prüfung jeweils zweimal wieder-
holt werden. 2Die Wiederholungsmöglichkeit besteht
im Rahmen der landeseinheitlich festgesetzten Prü-
fungstermine. 3Die Prüfungsteile nach § 11 Abs. 1 Satz 1
müssen jeweils im gesamten Umfang wiederholt
werden. 4§ 11 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 5Für die
Anmeldung gilt § 6 Abs. 1 Sätze 1 und 3 und Abs. 2
entsprechend. 6Der Anmeldung ist der Nachweis über
die Einzahlung der Wiederholungsgebühr (§ 3 Abs. 1
Sätze 2 bis 4) beizufügen.

§ 16

Gleichgestellte Prüfungen

Als Jägerprüfung gelten auch

1. die bestandene Diplomvorprüfung über das Studi-
um der Forstwissenschaft an einer deutschen Uni-
versität oder die bestandene Bachelorprüfung im
Studiengang Forstwissenschaft und Ressourcen-
management an der Technischen Universität Mün-
chen mit zusätzlich bestandener schriftlicher Prü-
fung im Fach Jagdkunde und bestandener Prüfung
im jagdlichen Schießen einschließlich Handhabung
der Waffen im Rahmen des Bachelorstudiengangs
Forstwissenschaft und Ressourcemanagement an
der Technischen Universität München,

2. die bestandene Abschlussprüfung im Fach Jagdleh-
re an der Fachhochschule Weihenstephan – Fakultät
Wald und Forstwirtschaft – einschließlich ausrei-
chender Leistungen in der mündlichen Prüfung im
Fach Jagdlehre sowie dem Nachweis der nach dieser
Verordnung geforderten ausreichenden Leistungen
im Schießen und der Waffenhandhabung,

3. die bestandenen Prüfungen in den Fächern Jagd-
lehre und Vorbereitung auf die Jägerprüfung ein-
schließlich des schriftlichen, mündlichen und prak-
tischen Teils der Jagdprüfung an der Bayerischen
Technikerschule für Waldwirtschaft in Lohr a. Main,
wenn das erste Schuljahr erfolgreich absolviert
wurde,

4. die vor dem 15. November 1975 erfolgreich abge-
legte Vorprüfung über das Studium der Forstwis-
senschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität
München,

5. die früheren bestandenen bayerischen Prüfungen
für den gehobenen und mittleren Forstdienst für
den staatlichen, kommunalen und privaten Bereich
einschließlich der Hilfsförsterprüfung.

Dritter Teil

Jägerprüfung für Falkner, Falknerprüfung

§ 17

Jägerprüfung für Falkner
(Eingeschränkte Jägerprüfung)

(1) Die Vorschriften der §§ 7 bis 13 und 15 gelten
auch für die Durchführung der Jägerprüfung, die
Bewerber um den Falknerjagdschein nach § 15 Abs. 7
Satz 1 des Bundesjagdgesetzes ablegen (eingeschränkte
Jägerprüfung), soweit in diesem Teil nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Eine ohne die Erklärung gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2
Nr. 4 Buchst. b zweiter Spiegelstrich abgelegte Jäger-
prüfung kann im Nachhinein, insbesondere nach
Nichtbestehen des praktischen Teils, nicht als einge-
schränkte Jägerprüfung anerkannt werden.

(3) 1Die eingeschränkte Jägerprüfung umfasst im
schriftlichen und mündlichen Teil die Sachgebiete des
§ 10 Nrn. 2 bis 6. 2Die Arbeitszeit für den schriftlichen
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Teil beträgt 80 Minuten. 3Der praktische Teil der
Prüfung entfällt.

§ 18

Falknereiliche Ausbildung

(1) 1Die Bewerber für die Falknerprüfung haben
eine falknereiliche Ausbildung abzuleisten, die min-
destens 60 Stunden umfassen muss. 2Auf den prakti-
schen Teil der Ausbildung müssen mindestens 20 Stun-
den entfallen. 3Der Ausbildungsinhalt richtet sich
nach den in § 19 Abs. 1 Satz 2 aufgeführten Sachgebie-
ten.

(2) 1Lehrgangsträger, die falknereiliche Ausbil-
dungslehrgänge durchführen, haben dies der Behörde
mindestens einen Monat vor Aufnahme der Tätigkeit
anzuzeigen. 2Lehrgangsträger stellen sicher, dass die
Ausbildung nur durch geeignete Personen durchge-
führt wird, die Inhaber eines gültigen Falknerjahres-
jagdscheins sind und mindestens fünf Jahre die prak-
tische Falknerei ausgeübt haben. 3Den Lehrgangsträ-
gern müssen für die theoretische Ausbildung geeignete
Lehrkräfte in genügender Anzahl sowie ausreichendes
Anschauungsmaterial zur Verfügung stehen.

§ 19

Falknerprüfung

(1) 1Die Falknerprüfung ist eine mündliche Prü-
fung, in der auch praktische Aufgaben zur Haltung von
Greifvögeln und zur Ausübung der Beizjagd (insbeson-
dere Handhabung von Falknereigerät, Anfertigung
von Geschüh und Anlegen der Lederfesselung) gestellt
werden können. 2Die Prüfung umfasst folgende Sach-
gebiete:

1. Greifvogelkunde, insbesondere Kenntnis der Le-
bensverhältnisse und -bedingungen der Greifvögel
und ihrer Beutetiere, ihrer Gefährdung und der Ge-
fährdungsursachen; praktischer Greifvogelschutz,

2. Haltung, Pflege und Abtragen von Greifvögeln,

3. Ausübung der Beizjagd einschließlich der Versor-
gung und Verwertung gebeizten Wildes,

4. Rechtsgrundlagen der Falknerei, des Greifvogel-
schutzes einschließlich der natur- und artenschutz-
rechtlichen Bestimmungen, insbesondere im Hin-
blick auf die Beschaffung, die Kennzeichnung und
das Inverkehrbringen von Greifvögeln.

(2) 1Die Falknerprüfung findet nach Bedarf an der
Bayerischen Waldbauernschule Goldberg statt. 2§ 9
Abs. 2 gilt entsprechend. 3Prüfungstermine werden
von der Prüfungsbehörde festgesetzt und bekannt
gegeben.

Vierter Teil

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 20

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

(1) 1Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2007 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 7
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 am 1. Januar 2010 in Kraft.

(2) Mit Ablauf des  31. Dezember 2006 tritt die Ver-
ordnung über die Jäger- und Falknerprüfung (Jäger-
und Falknerprüfungsordnung – JFPO) vom 28. Novem-
ber 2000 (GVBl S. 802, ber. 2001 S. 435, BayRS 792–7–L)
außer Kraft.

(3) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens nach Abs. 1
bereits eingeleitete Verfahren werden auch nach
Inkrafttreten der Zuständigkeitsänderungen von den
bis dahin zuständigen Behörden fortgeführt.

(4) Die nach § 2 Abs. 3 Satz 1, § 4 Abs. 3 Satz 1, § 17
Abs. 3 Satz 1 sowie § 19 Abs. 3 Satz 1 der Jäger- und
Falknerprüfungsordnung in der bis 31. Dezember 2006
geltenden Fassung erfolgte Bestellung ehrenamtlicher
Prüfer sowie die Bestätigung von Leitern von Ausbil-
dungslehrgängen und Lehrherren bleiben unberührt.

(5) 1Bewerber, die nach der Jäger- und Falknerprü-
fungsordnung in der bis zum 31. Dezember 2006 gel-
tenden Fassung zugelassen worden sind und aus Grün-
den, die sie nicht zu vertreten haben, nicht alle Prü-
fungsteile abgelegt oder den praktischen Teil der
Prüfung erstmalig nicht bestanden haben, können die
nicht abgelegten Teile gemäß § 12 Abs. 3 der Jäger- und
Falknerprüfungsordnung in der bis 31. Dezember 2006
gelten Fassung einmal nachholen bzw. den nicht be-
standenen praktischen Teil gemäß § 12 Abs. 5 der
Jäger- und Falknerprüfungsordnung in der bis 31. De-
zember 2006 geltenden Fassung einmal wiederholen.
2Für die Nachholung und Wiederholung gelten mit
Ausnahme der Regelungen über die sachliche Zustän-
digkeit und die organisatorische Durchführung der
Prüfung die Vorschriften der Jäger- und Falknerprü-
fungsordnung in der bis zum 31. Dezember 2006
geltenden Fassung. 3Die Prüfungsbehörde legt die
Prüfungstermine fest.

München, den 22. Januar 2007

Bayerisches Staatsministerium
für Landwirtschaft und Forsten

Josef  M i l l e r ,  Staatsminister
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Berichtigung

Das Gesetz über eine bayerische Einmalzahlung
und zur Änderung des Bayerischen Sonderzahlungs-
gesetzes vom 8. Dezember 2006 (GVBl S. 972) wird wie
folgt berichtigt:

1. Dem § 2 ist folgende Nr. 3 anzufügen:

„3. Nach Art. 12 wird folgender Art. 13 angefügt:

„Art. 13

Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2009 außer Kraft.““

2. § 3 Abs. 2 lautet richtig wie folgt:

„(2) 1§ 1 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2007
außer Kraft. 2Mit Ablauf des 30. September 2006
tritt § 21 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zur Änderung
des Haushaltsgesetzes 2003/2004 (Nachtragshaus-
haltsgesetz – NHG – 2004) vom 24. März 2004 (GVBl
S. 84, BayRS 630–2–14–F) außer Kraft.“

München, den 24. Januar 2007

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Eberhard  S i n n e r ,  Staatsminister


